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§ 2 VfGG
 VfGG - Verfassungsgerichtshofgesetz 1953

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.07.2025

Der Verfassungsgerichtshof wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von drei Jahren ständige Referenten. Der

Vizepräsident kann auch mit der Funktion eines ständigen Referenten betraut werden. Solange keine Wahl

vorgenommen werden kann, bestellt die fehlenden ständigen Referenten der Präsident.

In Kraft seit 25.07.2025 bis 31.12.9999
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